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des Bundes

Helfen Sie mit, die LebensmOgllchkeiten von Pflanzen und Tierwelt in Gewässern und
Feuchtgebieten zu bewahren und zu fördern. Viele Pflanzen- und Tierarten sind bereits
in ihrem Bestand gefährdet.
Unsere Bemühungen für den Schutz der Natur kommen letztlich auch uns Menschen
selbst zugute: Denn wir sind nicht nur Teil der Natur, sondern benötigen zum Leben
eine intakte Umwelt.

Beachten sie Insbesondere folgende Regeln:

1. Fahren Sie nicht in Röhrichtbestände. SchilfgUrtel, Ufergehölze und alle
sonstigen dichtundunübersichtlich bewachsenen Uferpartien.
Melden sie Kies-, Sand- und Schlaininbänke. da Vögel sie gerne als
Rast-und٨ufenthaltspiatze nutzen.
Meiden Sie seichte Gewässer. Insbesondere solche mit Wasserpflanzen - es konnten
Laichgebiete sein.

2. Halten Sie einer) ausreichenden Mindestabstand zu Röhrichtbeständen. SclillfgUrteln
und arrderetr unüberslclullclr bewachsenejr UfergeliOlzer). Aul grollen Flüssen sollten
Sie nichtnäherals 30 bis 50 Meter Irerankommen.

Halten Sie eilten ausrelclrenden Abstand zu Vogelansammlungen auf dem Wasser,
wenn mOgllch tnehrals 100 Meter.

3. Befolgen Sie in Naturschutzgebieten ujtbedingtdie dort geltenden Vorschriften.
Häufig ist Wassersport iit Naturschutzgebieten ganzjährig, zumindest aber zeitweilig
völlig untersagt oder nur unter bestlmjnten Bedingungen mOgllclt.
Wildwasserfahrer dürfen unter keinen Umständen das Flußbett verändertr. etwa durcir
Ausräumert störender Felsbrocken.

4. Nehmen Sie in „Feuchtgebieten Internationaler Bedeutung“ besondere Rtickslclit.
Diese Gebiete dienen als Lebensstätte seltenerTler- und Pflanzenarten und sind
dalrer besonders sclrutzwtlrdig.

5. Benutzen sie beim Landen die dafür vorgeselrenen Platze. Ansonsten suclren sie sich
solche Stellet), air detreir Sie sicher sind, dass sie keinen Sclraden airrlclrteir.

6. Nairern Sie siclr Schilfgürteln und der sonstigen diclnten Ufeivegetatlon aucln von Land
Iner nicht. Sie könnten itn den Lebensraujjn vojn Vögeln. Fisclnein, Kleintleren und Pflanzen
eindringen und llnngefainrden.
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7. Laufen Sie im Bereicln der Watten keine Seehundbänke an. um Tiere iniclnt zu stören oder
zu vertreiben.
Halten Sie mindestens 300 bis 500 Meter Abstand zu Seelnundliegepiatzen und
Vogelansaininliingen.
Bleiben Sie Iniei. auf Jeden Fall In der Nähe des markierten Falnrwassers.
Falnren Sie langsam.

8. Beobachten und fotografieren SleTlere nur aus der Ferne.
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9. Helfen sie, das Wasser sauber zu lialten. Abfälle geboren nicbt Ins Wasser, z. B. der

Inlialt von Cheinietolletten. Diese Abfälle inUsseji geiiauso wie AltOle ln bestehenden

Saniinelstelleii der Häfen abgegeben werden. Benutzen sie in Häfen ausschließlich

die sanitären Alilagen an Land. Lassen Sie beim Sl illlegen den Motor Ihres Bootes nicht

laufen. Sie vermelden damit die unnOtige Belastung der Ujnwelt mit Abgasen.

10. Informieren sie sich vor Iliren Fahrten Ober die für Ihr Fahrtgebiet bestehenden Bestjin-

mungen auf ilirer Route. Geben sie Ihre Kenntnisse weiter und motivieren sie durcli

Ilir eigenes vorbildliches Verlialten aucli !ugendliche und andere Wassersportler, sicli
umweltbewusst zu verhalten.

Die zehn Regeln für das Verhalten von Wassersportlern ln

der Natur sind von den Wassersportspitzenverbänden Im

Deutschen Sportbund und dem Deutschen Naturschutzring
erarbeitet worden.
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